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RS OGH 1975/7/8 4Ob553/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1975

Norm

JN §99 Abs1

Rechtssatz

Nahm der Käufer nach Beanstandung der gelieferten Ware ein Verfügungsrecht über diese - welche

"zurückzunehmen" sich der Verkäufer weigere - in Anspruch, so ist davon auszugehen, daß sie tatsächlich ins Eigentum

übergeben wurde; damit bildet sie ein "Vermögen" im Sinne des § 99 Abs 1 JN.

Entscheidungstexte

4 Ob 553/75
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